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Flugbewegungen 2025

 287.891 (Jan.-Okt.)  3,7 % (Vergl. 2024)

   -18,9 % (Vergleich zu 2019)

DFS:285.448; -18,9 %
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Entwicklung Flugbewegungen - 17 Jahre ohne Wachstum 3. Startbahn beerdigen - 
SOFORT!







Passagiere 2025:

36.980.716 (Jan.-Okt.) 4,5 % (2024)

      -9,9 % (Vergleich zu 2019)

Inland:  5.125.585 (Jan.-Okt.)

   -36,9 % (Vergleich zu 2019)

Ausland: 31.831.703 (Jan.-Okt.)

   -3,2 % (Vergleich zu 2019)







Aktionsbündnis AufgeMUCkt, Dr. Christian Magerl

Luftfracht 2025, FMG, in Klammern 2019

Luftfracht: 283.335 t

Jan. ï Okt.: 9,4 % (2024), +0,4 % (2019)

Umschlag Beiladefracht: 247.950 t; 10,4 % (5,1 %)

 

Umschlag Nurfracht : 30.026 t; 2,5 %  (-25,0 %)





















Frankfurt 2019: 514.000 Bewegungen

Für 2033 werden folgende drei Zahlen prognostiziert:

High: 583.000 = +13,4% entspricht für München 473.000 Bewegungen.

Basisprognose: 560.000 = +8,9% entspricht für München 454.000 

Bewegungen.

Low: 523.000 = +1,8 % entspricht für München 424.000 Bewegungen.

Annahme; 2025 werden 340.000 Bewegungen erreicht (sehr 

wahrscheinlich) und die Wachstumsrate von 3,7 % gehalten, dann ergibt 

dies 2033 455.000 Flugbewegungen.





Lufthansa streicht Strecken aus dem Programm  ͧdarunter 
spanisches Urlaubsziel
Die Lufthansa reduziert in Zukunft einige innerdeutsche Verbindungen. Zwei internationale Strecken werden ganz 

gestrichen.

Flughafen München - Die Lufthansa wird im kommenden Frühjahr aus Kostengründen weitere Inlandsflüge in 

Deutschland reduzieren. Laut dem am Dienstag präsentierten Sommerflugplan wird zwar keine innerdeutsche 

Strecke vollständig eingestellt, jedoch werden wöchentlich etwa 50 Flüge zu den DrehkreuzenFrankfurt und 

München weniger angeboten. Der Konzern führt die hohen finanziellen Belastungen durch staatlich bedingte 

Gebühren und Steuern als Ursache an.

Lufthansa streicht zum Frühjahr weitere Inlandsflüge

Betroffen von der Reduzierung sind unter anderem die Verbindungen von München nach Köln, Düsseldorf und 

Berlin sowie von Frankfurt nach Leipzig und Nürnberg . Aus wirtschaftlichen Gründen werden zudem die Strecken 

von Frankfurt nach Toulouse und von München nach Tallinn (Estland) und Oviedo (Spanien) komplett eingestellt. 

Neu im Flugplan ab Frankfurt ist hingegen die Verbindung nach Trondheim in Norwegen. 281025

https://www.tz.de/muenchen/stadt/
https://www.fr.de/frankfurt/
https://www.merkur.de/bayern/nuernberg/


Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

Ä 9

(1) Ä 75 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt nicht für Entscheidungen des 

Bundesministeriums für Digitales und Verkehr nach Ä 27d Absatz 1, 1a und 4 und 

Entscheidungen der Baugenehmigungsbehörden auf Grund des Baurechts.

(2) Wird der Plan nicht innerhalb von fünf Jahren nach Rechtskraft durchgeführt, so können die 

vom Plan betroffenen Grundstückseigentümer verlangen, dass der Unternehmer ihre 

Grundstücke und Rechte insoweit erwirbt, als nach Ä 28 die Enteignung zulässig ist. Kommt 

keine Einigung zustande, so können sie die Durchführung des Enteignungsverfahrens bei der 

Enteignungsbehörde beantragen. Im Übrigen gilt Ä 28.

(3) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt 

der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher auf 

Antrag des Trägers des Vorhabens von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf 

Jahre verlängert.





ĂDie Regierung von Oberbayern ï Luftamt Südbayern erlässt folgenden Bescheid: 

1.Auf Antrag der Flughafen München GmbH (FMG) vom 31.05.2024 wird 

festgestellt, dass die FMG mit der Durchführung des 

ĂPlanfeststellungsbeschlusses f¿r die Erweiterung des Verkehrsflughafens 

München durch Anlage und Betrieb einer 3. Start- und Landebahn nebst 

Nebenanlagen, Teilprojekten und FolgemaÇnahmenñ vom 05.07.2011, Az. 25-30-

3721.1-MUC-5-07, (98. Änderungsplanfeststellungsbeschluss zum 

Planfeststellungsbeschluss für den Verkehrsflughafen München ï 98. ÄPFB) i. S. 

v. Ä 9 Abs. 3 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) begonnen hat.

2.Ziffer 1 hat zur Folge, dass der 98. ÄPFB nach Ä 9 Abs. 3 LuftVG nicht mehr 

mit Ablauf von zehn Jahren nach Eintritt von dessen Unanfechtbarkeit 

auÇer Kraft tritt.ñ

Bescheid ROB, 300924

















Beispielsweise ist dies in einer Sitzung des Arbeitsausschusses des Nachbarschaftsbeirats Flughafen am 19. Juli 2017 in dem als 

Anlage K 13 bereits vorgelegten Protokoll geschehen. Hierin heißt es auf S. 2, dass der Ausbau der Erdinger Allee und die 

Verlängerung des S Bahn-Tunnels unabhängig von einer 3. Start- und Landebahn notwendig sei und allein einer besseren 

VerkehrsanschlieÇung des bestehenden Flughafens diene. Der Vertreter der Beigeladenen teilte mit: ĂZur Verbesserung der 

Verkehrserschließung nach Osten werden zwei Projekte angegangen, der vierstreifige Ausbau der Erdinger Allee und die 

Verlängerung des Bahntunnels auf dem Gelände des Flughafens München. Für beide Maßnahmen bestehe Baurecht im Rah men 

des 98. Änderungsplanfeststellungsbeschluss (ÄPFB) für eine dritte Start- und Landebahn (und Folgemaßnahmen). Die FTO 

werde ab Erding vierstreifig ausgebaut, was den vierstreifigen Ausbau der Erdinger Allee umso notwendiger mache. Dazu bestehe 

das grundsätzliche Einverständnis der Gremien der FMG. Freigegeben seien hierfür bereits die erforderlichen vorlaufenden 

naturschutzfachlichen Maßnahmen. Hierbei gehe es primär um die die Herstellung planfestgestellter Kohärenzflächen für 

Wiesenbrüter. Zum Straßenverlauf und Ausbauumfang der Erdinger Allee wurde die beiliegende Karte an die Mitglieder des 

Ausschusses verteilt. Zur Verbesserung der Schienenanbindung sei als erster Teil die Neufahrner Kurve im Bau. Ziel der FMG sei 

es, den Schienenausbau möglichst bald weiterzuführen. Dabei gehe es zunächst um den Tunnel unter dem Vorfeld Ost und die 

Weiterführung der Strecke bis zur Wendeanlage in Schwaigerloh. Auch dies sei bereits im 98. ÄPFB enthalten. Es sei - 

vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsgremien der FMG - beabsichtigt, mit dem Tunnel bau möglichst im nächsten Jahr zu 

beginnen. Hierfür sei ebenfalls die Realisierung vorlaufender Kohärenzflächen erforderlich. Der Umfang für die 

naturschutzfachlichen Maßnahmen für die Projekte im Osten beläuft sich auf rd. 70 ha (von insgesamt 806 ha), die insgesamt im 

98. ÄPFB angesetzt seien. Die Pachtverträge mit den Landwirten für die Flächen seien bereits gekündigt. Die FMG werde die 

Bürgermeister der entsprechenden Gemeinden ansprechen und ihnen die betroffenen FMG-eigenen Flächen und Maßnahmen 

vorstellen und auch evtl. nötige Beweis sicherungsmaßnahmen bzgl. des kommunalen Straßennetzes abstimmen. Bei einem 

weiteren Abstimmungsbedarf stehe die FMG jederzeit zur Verfügung. Herr Dr. Schwendner betonte, dass diese Projekte 

unabhängig von einer dritten Start- und Landebahn jetzt notwendig seien und allein einer besseren Verkehrserschließung 

des bestehenden Flughafens M¿nchen dienen.ñ  Klinger p 17



In dem Verwaltungsstreitverfahren Bund Naturschutz in Bayern e.V., vertreten durch den 

Landesvorsitzenden, Dr.-Johann-Maier-Str. 4, 93049 Regensburg Kläger, 

gegen Freistaat Bayern, vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, Ludwigstr. 23, 80539 

München, Beklagter, 

beigeladen: Flughafen München GmbH (FMG), vertreten durch den Geschäftsführer, Nordallee 

25, 85356 München-Flughafen, 

wird namens und im Auftrag des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30.07.2025, Aktenzeichen: 8 A 24.40037, dem 

Kläger zugegangen am 18.08.2025, 

Beschwerde eingelegt und beantragt, die Revision gegen das Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs vom 30.07.225, Aktenzeichen: 8 A 24.40037, zuzulassen. 



Ăb. VerstoÇ gegen Ä 86 Abs. 2 VwGO 

Die Herangehensweise des Verwaltungsgerichtshofs stellt zudem einen Verstoß 

gegen Ä 86 Abs. 2 VwGO dar. Denn ein in der mündlichen Verhandlung gestellter 

Beweisantrag kann nur durch einen Gerichtsbeschluss, der zu begründen ist, 

abgelehnt werden. Dies ist nicht geschehen. Die Kläger haben ausweislich des 

Protokolls ¿ber die m¿ndliche Verhandlung, Seite 6 beantragt, Ădie ungeschwärzte 

Vorlage des Beschlusses und Protokolls zu den soeben zitierten Passagen aus den 

Gesellschafterversammlungen vom 16. November 2011 und 5. Juli 2012 

(heranzuziehen)ñ. Dabei handelt es sich um einen Beweisantrag.ñ  

P 57 Klinger



131) Dem entspricht auch das von der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts entwickelte Erfordernis, dass nur solche Maßnahmen 

für die Durchführung in Betracht kommen, bei denen deutlich zum Ausdruck 

kommt, dass das Vorhaben in überschaubarem Zeitraum verwirklicht werden soll. 

Mit der Formulierung Ă¿berschaubarer Zeitraumñ wird regelmªÇig zum Ausdruck 

gebracht, dass für die Prognose keine starre Frist von bestimmter Dauer 

maßgebend sein soll, sondern lediglich ein zeitlicher Rahmen, dessen Dauer sich 

nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls bestimmt. Je größer und 

bedeutsamer das zu verwirklichende Vorhaben ist, desto länger wird dabei der 

jeweilige zeitliche Rahmen im Einzelfall zu bemessen sein, nach dem eine 

Fertigstellung des Vorhabens erwartet werden kann.



132) Die fehlende Frist bedeutet allerdings nicht, dass eine Fertigstellung des Vorhabens 

unbegrenzt mºglich und dem Vorhabentrªger ein ĂBaurecht auf Ewigkeitñ eingerªumt ist, wie 

die Kläger befürchten. Denn Planbetroffene haben, wenn ein Vorhaben, mit dessen 

Durchführung begonnen wurde, endgültig aufgegeben wird, nach Art. 77 BayVwVfG einen 

Anspruch auf Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses. Dabei kann sich die endgültige 

Aufgabe des Vorhabens ï unabhängig von der Willensbildung beim Vorhabenträger und sogar 

entgegen seiner Beteuerungen ï auch aus objektiven Umständen ergeben. Zudem sind die 

Kläger vor einer übermäßig langen Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses durch die 

Rechtsinstitute der Funktionslosigkeit und der Verwirkung vor Missbrauch hinreichend 

geschützt. Davon ist auch der Gesetzgeber ausgegangen, der angenommen hat, dass Ä 77 

VwVfG einer übermäßig langen Geltungsdauer Grenzen setzt und dass die Rechtsinstitute der 

Verwirkung und von Treu und Glauben ausreichten, um einem Missbrauch im Bereich des 

Planfeststellungsrechts zu begegnen. Grundstücksbetroffenen steht darüber hinaus gemäß Ä 9 

Abs. 2 LuftVG fünf Jahre nach Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses ein Anspruch 

auf Übernahme ihrer von der Enteignung betroffenen Grundstücke zu.



Trotzdem: Hand aufs Herz, bei dieser Entwicklung der Flugzahlen 

benötigen Sie doch keine 3. Startbahn?

Wir werden die Planung jetzt in keiner Weise vorantreiben, es gilt ja 

völlig uneingeschränkt das Moratorium der Staatsregierung. Bei dem 

Feststellungsantrag ging es nur darum, den rechtlichen Status quo zu 

klären. Wir haben als GmbH ja eine Verantwortung für das Vermögen 

und die Werthaltigkeit des Unternehmens.Wir wissen alle nicht, wo der 

Luftverkehr in zehn oder in 20 Jahren steht und welche Anforderungen 

die Zukunft an den Flughafen und seine Infrastruktur stellen wird. 

291124 Merkur/Erding





ĂUnd ich bin froh, 

dass das 

Damoklesschwert 

einer 3. Startbahn 

für unsere Region 

Geschichte ist.ñ





Koalitionsvertrag Bayern, 2023



Koalitionsvereinbarung für die Stadtratsperiode 2020 ï 2026 zwischen Oberbürgermeister Dieter Reiter, den 

Münchner Parteien SPD und Die Grünen, der Stadtratsfraktion Die Grünen ï Rosa Liste und der 

Fraktionsgemeinschaft SPD/VoltFlughafen 

Wir stehen klar zum Ergebnis des Bürgerentscheids und lehnen den Bau einer dritten Start- und Landebahn am 

Münchner Flughafen ab.

Koalitionsvertrag für die Legislaturperioden 2018 ï 2023 und 2023 - 2028

Über die Notwendigkeit einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München gibt es unter den 

Koalitionspartnern unterschiedliche Auffassungen. Die Planungen für deren Bau werden daher während der aktuellen 

Legislaturperiode nicht weiterverfolgt.

Ministerpräsident Söder:

Zur neu aufgeflammten Startbahn-Debatte sagte Sºder, das unbefristete Baurecht sei Ăeine rein rechtliche Frage und 

hat nichts mit politischer Planung zu tun. Es bleibt dabei: In meiner Amtszeit wird keine dritte Startbahn gebaut.ñ 

(FT 231024)

Söder kündigt lange Amtszeit an: Söder bekräftigte seine Ankündigung, dass es in seiner Regierungszeit keinedritte 

Startbahngeben werde. "Die Aussage bleibt", unterstrich der Regierungschef: "Und Sie werden noch sehr, sehr lange 

mit mir rechnen müssen." (az 251024)








